
 
Übersicht Urheberrechtstarife 
Das Urheberrechtsgesetz (URG) schützt geistige Werke, die individuellen Charakter haben. Dazu gehören, unter vielen anderen, Sprach- 
werke, Werke der Musik, fotografische, filmische und andere visuelle choreographische Werke oder auch Computerprogramme. 
Der Gebrauch dieser Werke ist grundsätzlich nur für den privaten Eigengebrauch unentgeltlich und sonst entschädigungspflichtig. 

 
Verwertungsgesellschaften 

Da die Urheber nicht kontrollieren können, wer ihre Werke verwendet bzw. vervielfältigt, hat man Verwertungsgesellschaften gegründet, 
welche die an sie übertragenen Urheberrechte kollektiv wahrnehmen. Zurzeit gibt es in der Schweiz fünf Verwertungsgesellschaften. 

 

Verwertungsgesell- 
schaft 

Suisa 

www.suisa.ch 

Suissimage 

www.suissimage.ch 

ProLitteris 

www.prolitteris.ch 

SSA 

www.ssa.ch 

Swissperform 

www.swissperform.ch 

Repertoire Werke nicht theatrali- 
scher Musik 

Audiovisuelle Werke Literarische und dra- 
matische Werke so- 
wie Werke der bil- 
denden Kunst 

Wortdramatische, 
musikdramatische 
und audiovisuelle 
Werke 

Vergütungsansprü- 
che im Bereich der 
verwandten Schutz- 
rechte 

Mitglieder Komponisten, 
Textautoren und Mu- 
sikverleger 

Drehbuchautoren, 
Regisseure, Produ- 
zenten und andere 
Rechtsinhaber der 
Filmbranche 

Schriftsteller, Journa- 
listen, bildende 
Künstler, Fotografen, 
Grafiker, Architekten, 
Buch-, Zeitungs-, 
Zeitschriften- und 
Kunstverlage 

Dramatiker, Kompo- 
nisten, Drehbuchau- 
toren und Regisseure 

Ausübende Künstler, 
Produzenten von 
Tonträgern und Ton- 
bildträgern sowie 
Sendeunternehmen 

 
Vergütungen für die Nutzung der geschützten Werke dürfen nur durch diese Verwertungsgesellschaften eingezogen werden. Diese wer- 
den aufgrund von gemeinsamen Tarifen (GT) berechnet, die mit den Nutzerverbänden ausgehandelt werden. Die Tarife werden perio- 
disch überprüft und neu ausgehandelt. HotellerieSuisse lässt sich in den Verhandlungen durch den DUN vertreten, den Dachverband 
der Urheber- und Nachbarrechtsnutzer. Dieser vertritt professionell die Interessen aller Nutzer – nicht nur bei den Tarif-Verhandlungen – 
sondern in allen ordnungspolitischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundsatzfragen. 

 
 
 

HotellerieSuisse Monbijoustrasse 130 Tel. +41 31 370 41 11 www.hotelleriesuisse.ch 

Schweizer Hotelier-Verein Postfach Fax +41 31 370 41 50 www.swisshotels.com 
 CH-3001 Bern rechtsberatung@hotelleriesuisse.ch  
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Die wichtigsten Tarife in der Hotellerie 
 

Tarif Vergütung für die Nutzung von Für das Inkasso zuständige 
Gesellschaft 

Gültig bis Bemerkungen 

 

GT 3a 
Hintergrund-Unterhaltung 
(Empfang von Sendungen, Aufführungen mit 
Ton- und Tonbildträgern und music-on-hold) 

SUISA  
 

31.12.2021** 
Entschädigung nach Fläche 
bzw. Anzahl Amtsleitungen 

 

GT 3c 
Public viewing 
(Empfang von Fernsehsendungen auf Bild- 
flächen mit einer Diagonalen von > 3 Metern) 

 

SUISA 31.12.2022 
Entschädigung pro bewilligte 
Zeiteinheit 

 

GT 8 VI 
Reprographie (Papierkopien) 
(Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter 
Werke) 

 

ProLitteris 
 

31.12.2022* 
Pauschaltarif nach Anzahl Mit- 
arbeitende 

 

GT 9 VI 
Intranet (digitale Kopien) 
(Vervielfältigen urheberrechtlich geschützter 
Werke) 

 

ProLitteris 
 

31.12.2022* 
Pauschaltarif nach Anzahl Mit- 
arbeitende 

 

GT H 
Musikaufführungen zu Tanz und Unter- 
haltung im Gastgewerbe 

 

SUISA 
 

31.12.2022 
Entschädigung nach Eintritts- 
preis, Anzahl Gäste und Anzahl 
Musiker 

GT HV Hotel-Videos SUISA 31.12.2021 
Entschädigung nach Anzahl der 
angeschlossenen Zimmer 

* diese Tarife befinden sich momentan in Verhandlung. 

** Die Gültigkeitsdauer des Tarifs verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, längstens bis zum 31. Dezember 2026, wenn er nicht von einem der Verhandlungspartner 
    ein Jahr vor Ablauf gekündigt wird. 

 
Abgrenzung zu Radio- und Fernsehempfangsgebühren und Konzessionsgebühren 

Die Abgeltungen für die Nutzung der geschützten Werke sind zu unterscheiden von der Pflicht, Radio- und Fernsehempfangsgebühren 
oder Konzessionsgebühren zu bezahlen. 

 

Das Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) regelt die Erhebung der Radio- und Fernsehempfangsgebühren. Diese sind für den privaten wie 
für den gewerblich-kommerziellen Empfang geschuldet. Bei Unternehmen wird die Abgabe von der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
(ESTV) erhoben. Abgabepflichtig sind Unternehmen mit Sitz, Wohnsitz oder Betriebsstätte in der Schweiz, die im MWST-Register 
eingetragen sind und einen Jahresumsatz von mindestens CHF 500'000 erzielen.1 
 

Die Konzessionspflicht ist im Fernmeldegesetz geregelt. Eine allfällige Konzessionspflicht richtet sich nach der Frequenz und der abge- 
strahlten Leistung und betrifft bspw. das Verwenden von drahtlosen Mikrofonen in Seminarräumen. Das Bundesamt für Kommunikation 
(BAKOM) erhebt die Gebühren. 

 
1 Diese Abgabe ist von der Abgabe für Privathaushalte zu unterscheiden: Ab dem 1. Januar 2019 zahlt jeder Privathaushalt eine jährliche Abgabe, das Inkasso führt die Serafe AG (früher Billag). 
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